
1.Beiblatt Be iblat t zur ParI ament. skerres pondenz .. =--.:-;;...--,-._- ._--~-
20. Jani 1950. 

Bindung voninlä_ndi~~~len Kapitnl_.:[ü}::· Spielbanken unervf'Unscht ~._ 

Öffentliche Hand erhä,l t 80 % dCl' 1nhm~~E~on~.!:.lls dem Spielbetrieb "u 

A n fra g e b e a 11 t w _~_u n El:.. 

Die Abg.Dr.Herbert K rau s und Genossen haben in einer parlamen­

tariSchen Anfrage bezüglich. der Spielbank .. Konzessionserteilung an die -

Österreichisohe Casino A.G. die Ansicht vertreten, dass das io Inland durch 

den Spielbetrieb vereinnahmte Geld nur der österreich ischen Wirtschaft zur 

Verfügung stehen und die Spielkonzession daher in österreichischen Händen 

sein soll .. Sie richteten an den Finanzminister dicF!'age, welcheß InteresGe: 

dieser habe, einseitig ausländische Inter~ssen za fördern, und warum er bei 

Erteilung einer Spielbank-Konzeßsion nicht auch österreichische Interessentf"'!ll 

mit österreichisohem Kapital zu Verhandlungen heranziehe. 

-BundelJminister für Finanzen DroM arg a I' b t h a hat d~ese Anfr;~.!}~ 

nunmehr wie folgt beantwortet: 

Die vorliegende Interpellation fusst ,. wie in der Anfrage s .. elbst 

angeführt wird, lediglioh auf Pressemeldungen über das Rüokstellungsverfahren 

zwisohen der Österreichischen Casino A.G. einerseits und dem Casino Baden bol 

Wie-Fonds und dem Land Niederösterreich andererseits t Die se Pressetleldungell 

geben den Inhalt der Beschlüsse der Rückst elltmgs kOllir.1!ss ion, bwz.OberkoI::JJ.:lission 

unrichtig wieder, indem sie insbesondere erst zu beweisende Uoständc als 

Tatsaohe bringen. 

ZU den beiden Punkten der Anfrage ist im einzelnen 'folgendes zu 

bemerken~ 

1. Die· inder Anfrage -aufgestellte Behauptung, dass die Vertreter bzw. 

Aktionäre der Österreicmsohen Casino A .. Ge bereits durch österre:i.ohischc 

G()richte als "Sohädlinge der österreichischen Volkswirtschaft gebrandm~·kt 

warden", entsPricht nicht den Tatsaohen.., 

Der Be.schlussder Rückstellungsoberkonnißsion stellt ausdrücklich 

fest1 lider wahre Grund der Konzessionsentziehung war der, .daßs man den von 

private~, grösstenteils ausll:indischeo Kapital geführten Betrieb der öffent . 

lic-hen Hand überantwarten wollto" .. Damit vurde bereits zum Ausdruck gebracht, 

dass es sic~ um eine-NS-Aktion handelt o 
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Wtam in deo erwähnten Beschluss davon gesprochen wir d, . dass da.s 

Bestreben, eine Spielbank in die Kontrolle der öffentlicnen Hand zu bringEn, 

nicht als ein ft1r die "nationalsozialistische Staatsführung typisches Be ... 

streben" angesehen werden kann, 1;:0 ist dazu zu bencrken, dass sowoh,ldie 

gesetzlichen Spielbankvor~chriften als auch die Ikstir.lOullgen der Spielbank­

konzession genügend Kontrollvorschriften enthnl ten, die einen entschädigungs­

losen Übergang des Spiclb@.nkbetriebes der Casino A.Ge an die öffentliche Hand 

nie ht erforderlioh tlachen. 

Die Rüokstellungsoberkonnission hat nicht fest~estellt, dass 

"Intcr~ssen der Aktionäre, die durch die Übernahmo des Betriebes in die öffent­

liche .Hand verletzt werden konnten, überhrupt nicht bestand~n", sondern 
, 

zur Klärung der Frage, "ob die Sanierung dieser A .. G. ohne Dazwisohentreten .der 

NS-Machtübt':rna'fune noch oöglich gewesen wäre", die Angelegenheit an die erste 

Inst~nz zurtickverwiesen. 

Was die finanzielle Lage der Casino A. G" . anbelangt, so isir zu 

benerkel'l: 

D10 A .G. hat 10 Jahre 1937 Millioneninvestitionen durchgeführt, die· 

natu~geoäss nicht in einen Jahr (bis-1938) v.b,geschrieben werden kon~tel1. 

Die finanzielle Potenz der Hauptaktionäre der A.G, ist daraus zu 

ers~hcn, daßs diese noch in April 1938 Garantion ~ür einen Kredit in Höhe 

von 50.000 i erbrachten, Infolge der späteren, von MS-Regice ergriffenen 

Kassnabnen wurde dieses Angebot wieder zurückgezogen .. 

Ir.1 übrigen wurde ohne Einflussmhrie des Bundesmnisteriums fUr 

Finanzen das Rückstellungsverfahren dur eh einen bei _der Rückstellungs­

kor.3llission zwischen den beiden Parteien geschlossenen Vergleich beendat, der. 

den Interessen des Landes Nioderösterreich und der Stadt Baden Reohnung trägt. . . 
2. Der Betrieb einer Spielbank erfordert ausserordentlich hohc.Mittel. Die 

Bindung von inländischen Kapitel - eventuell sog~ von öffentliohen ~tteln -

ftir diesen Zweck erscheint bei. den gegenwärtig bestehenden Kapita~el nicht 

wünschenswert. Die Casino A, G .. erlegt zur Auffüllung des Gesells·chAf'tskapitales 

und derK~ution einen grösscrcn Dollarbetr~.,Den Interessen der öffentlichen 

'- Htutd ist in ausreichendQD Masse Rechnung getragen, da auf Grund der Spiel .. 

bankvarord~ng, BGB1.Nr.463!33, und zufolgc der Bestinoungen des Konzessions-
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Bi: iblnt.t Z'lr PnrlnnQntskorres pondenz. 20. JU111 1950..., 

be~ch(~idcs G07~ :~(:r Bl'üd.oei1J.~10hJ:1Cl1 den Bund ,bzw. den betreffenden Bundes­

ländern ' .. Dill GCl:l~/ ntinll ZUfdllcllD Dar verbleibende Re ingtlwin,n unt-er liegt 

überdies der }(ÖXiJU,:3chllft,.,steucl' und dDr Gewerbestöuer .. · 

ID. HtnbUck auf diesen Sachverhalt habe ioh, nllchdeu der 

MinistC'rl'at ndnon Bericht gcnohnlgcnd zu.r Kenntnis genocoen hat, der 

Öste~reichisohen Casino AtO" wieder eine Spiclbo.l1kkol1zession erteilt. . , . 

Ein Transfer der Gewinne der Spielbank in da.s Ausland 

ist nach den b es tohenden devisenrechtlichen Vorsohriften ohne Zustionung 

der österreichischen Nationalballk ausgesohlossen. 

-,.-.- .... -.-
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